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§ 5. Tanzveranstaltungen 
 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung ei-

ner personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens 
bis 24 Uhr gestattet werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und 
Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveran-
staltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder 
der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
 

 
§ 6. Spielhallen, Glücksspiele 

 
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend 

dem Spielbetrieb dienenden Räumen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestat-
tet werden. 

(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit 
darf Kindern und Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärk-
ten, Spezialmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen und nur unter der Vorausset-
zung gestattet werden, dass der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 

 
 
§ 7. Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe 

 
1Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine 

Gefährdung für das körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder 
Jugendlichen aus, so kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Veranstal-
ter oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit nicht ge-
statten darf. 2Die Anordnung kann Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen oder 
andere Auflagen enthalten, wenn dadurch die Gefährdung ausgeschlossen oder 
wesentlich gemindert wird. 

 
 
§ 8. Jugendgefährdende Orte 

 
1Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem 

ihm oder ihr eine unmittelbare Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische 
Wohl droht, so hat die zuständige Behörde oder Stelle die zur Abwendung der 
Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 2Wenn nötig, hat sie das Kind oder 
die jugendliche Person 
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten, 
2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn keine erziehungsberechtigte 
Person erreichbar ist, in die Obhut des Jugendamtes zu bringen. 

In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das Jugendamt über 
den jugendgefährdenden Ort zu unterrichten. 
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140 C. Anhang  

§ 9. Alkoholische Getränke 
 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen 

1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in 
nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, 

2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 

(2) 1Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgebe-
rechtigten Person begleitet werden. 

(3) 1 In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten 
angeboten werden. 2Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vor-

richtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Ju-
gendliche alkoholische Getränke nicht entnehmen können. 

3§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 

(4) 1Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alko-
popsteuergesetzes dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis „Abgabe an Per-
sonen unter 18 Jahren verboten, § 9 Jugendschutzgesetz“ in den Verkehr gebracht 
werden. 2Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und 
in der gleichen Größe und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder, 
soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen 
auf dem Frontetikett anzubringen. 

 
 
§ 10. Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren 

 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Ta-

bakwaren an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das 
Rauchen gestattet werden. 

(2) 1 In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten 
werden. 2Dies gilt nicht, wenn ein Automat 
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, 

dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren nicht entnehmen können. 
 
 

Abschnitt 3. Jugendschutz im Bereich der Medien 
 

 
Unterabschnitt 1. Trägermedien 

 
§ 11. Filmveranstaltungen 

 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und 

Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der obersten Landesbe-
hörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind 
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oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die 
vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmver-
anstaltungen mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freige-
geben und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab sechs Jahren gestattet werden, 
wenn sie von einer personensorgeberechtigten Person begleitet sind. 

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei 
öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberech-
tigten oder erziehungsbeauftragten Person gestattet werden 
1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet  

ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen un-
abhängig von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. 2Sie gelten auch für 
Werbevorspanne und Beiprogramme. 3Sie gelten nicht für Filme, die zu nicht-
gewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerblich 
genutzt werden. 

(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische 
Getränke werben, dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 
nur nach 18 Uhr vorgeführt werden. 

 
 

§ 12. Bildträger mit Filmen oder Spielen 
 
(1) Bespielte Videokassetten und andere zur Weitergabe geeignete, für die 

Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen 
programmierte Datenträger (Bildträger) dürfen einem Kind oder einer jugendli-
chen Person in der Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden, wenn die Pro-
gramme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilli-
gen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre 
Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um 
Informations-, Instruktions- und Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 

(2) 1Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der 
Hülle mit einem deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen. 2Das Zeichen ist auf 
der Frontseite der Hülle links unten auf einer Fläche von mindestens 1 200 Quad-
ratmillimetern und dem Bildträger auf einer Fläche von mindestens 250 Quad-
ratmillimetern anzubringen. 3Die oberste Landesbehörde kann 
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen anord-

nen und 
2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle genehmi- 

gen. 
4Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und Spielprogramme verbreiten, 
müssen auf eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich hinwei-
sen. 
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142 C. Anhang  

(3) Bildträger, die nicht oder mit „Keine Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 2 von 
der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkon-
trolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7 vom 
Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen 
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder 

sonst zugänglich gemacht werden, 
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder ande-

ren Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versand-
handel angeboten oder überlassen werden. 

(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich 

genutzten Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekenn-
zeichnete Bildträger angeboten werden und durch technische Vorkehrungen gesi-
chert ist, dass sie von Kindern und Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre 
Programme nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht bedient 
werden können. 

(5) 1Bildträger, die Auszüge von Film- und Spielprogrammen enthalten, dür-
fen abweichend von den Absätzen 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druck-
schriften nur vertrieben werden, wenn sie mit einem Hinweis des Anbieters  
versehen sind, der deutlich macht, dass eine Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle festgestellt hat, dass diese Auszüge keine Jugendbeeinträchtigungen 
enthalten. 2Der Hinweis ist sowohl auf der periodischen Druckschrift als auch 
auf dem Bildträger vor dem Vertrieb mit einem deutlich sichtbaren Zeichen an-
zubringen. 3Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. 4Die Berechtigung nach 
Satz 1 kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbieter ausschließen. 

 
 
§ 13. Bildschirmspielgeräte 

 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmög-

lichkeit, die öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Be-
gleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nur 
gestattet werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder ei-
ner Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 
§ 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder 
wenn es sich um Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramme handelt, die 
vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 

(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich 

genutzten Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren 

nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs Jahren frei-
gegeben und gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit „Infoprogramm“ oder 
„Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind. 

beck-shop.de 



 I. Jugendschutzgesetz (JuSchG) 143 

(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet 
§ 12 Abs. 2 Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 

 
 

§ 14. Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen 
 
(1) Filme sowie Film- und Spielprogramme, die geeignet sind, die Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, dürfen 
nicht für ihre Altersstufe freigegeben werden. 

(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 kennzeichnet die Filme und 
die Film- und Spielprogramme mit 
1. „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“, 
2. „Freigegeben ab sechs Jahren“, 
3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“, 
4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“, 
5. „Keine Jugendfreigabe“. 

(3) 1Hat ein Trägermedium nach Einschätzung der obersten Landesbehör- 
de oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des  
Verfahrens nach Absatz 6 einen der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Inhal-
te oder ist es in die Liste nach § 18 aufgenommen, wird es nicht gekennzeich- 
net. 2Die oberste Landesbehörde hat Tatsachen, die auf einen Verstoß gegen  
§ 15 Abs. 1 schließen lassen, der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzutei-
len. 

(4) 1 Ist ein Programm für Bildträger oder Bildschirmspielgeräte mit einem in 
die Liste nach § 18 aufgenommenen Trägermedium ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich, wird es nicht gekennzeichnet. 2Das Gleiche gilt, wenn die Voraus-
setzungen für eine Aufnahme in die Liste vorliegen. 3 In Zweifelsfällen führt die 
oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle 
im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 eine Entscheidung der Bundesprüfstel-
le für jugendgefährdende Medien herbei. 

(5) 1Die Kennzeichnungen von Filmprogrammen für Bildträger und Bild-
schirmspielgeräte gelten auch für die Vorführung in öffentlichen Filmveran- 
staltungen und für die dafür bestimmten, inhaltsgleichen Filme. 2Die Kenn- 
zeichnungen von Filmen für öffentliche Filmveranstaltungen können auf  
inhaltsgleiche Filmprogramme für Bildträger und Bildschirmspielgeräte übertra-
gen werden; Absatz 4 gilt entsprechend. 

(6) 1Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames Verfahren für die 
Freigabe und Kennzeichnung der Filme sowie Film- und Spielprogramme auf 
der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung durch von Verbänden der Wirtschaft 
getragene oder unterstützte Organisationen freiwilliger Selbstkontrolle vereinba-
ren. 2 Im Rahmen dieser Vereinbarung kann bestimmt werden, dass die Freigaben 
und Kennzeichnungen durch eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle 
Freigaben und Kennzeichnungen der obersten Landesbehörden aller Länder sind, 
soweit nicht eine oberste Landesbehörde für ihren Bereich eine abweichende 
Entscheidung trifft. 
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(7) 1Filme, Film- und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- oder 
Lehrzwecken dürfen vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
nur gekennzeichnet werden, wenn sie offensichtlich nicht die Entwicklung oder 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen. 2Die Absätze 1 bis 5 
finden keine Anwendung. 3Die oberste Landesbehörde kann das Recht zur An-
bieterkennzeichnung für einzelne Anbieter oder für besondere Film- und Spiel-
programme ausschließen und durch den Anbieter vorgenommene Kennzeichnun-
gen aufheben. 

(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bildschirmspielgeräte neben den zu kenn-
zeichnenden Film- oder Spielprogrammen Titel, Zusätze oder weitere Darstellun-
gen in Texten, Bildern oder Tönen, bei denen in Betracht kommt, dass sie die 
Entwicklung oder Erziehung von Kindern oder Jugendlichen beeinträchtigen, so 
sind diese bei der Entscheidung über die Kennzeichnung mit zu berücksichtigen. 

 
 
§ 15. Jugendgefährdende Trägermedien 

 
(1) Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien 

nach § 24 Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen nicht 
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst 

zugänglich gemacht werden, 
2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen 

eingesehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst zu-
gänglich gemacht werden, 

3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 
Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel oder 
in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einer anderen Person ange-
boten oder überlassen werden, 

4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewäh-
rung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Kindern und Ju-
gendlichen nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden kön-
nen, einer anderen Person angeboten oder überlassen werden, 

5. im Wege des Versandhandels eingeführt werden, 
6. öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder 

von ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Träger- oder 
Telemedien außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel 
angeboten, angekündigt oder angepriesen werden, 

7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, um 
sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu ver-
wenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen. 

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass es einer Auf-
nahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, schwer jugendgefährden-
de Trägermedien, die 
1. einen der in § 86, § 130, § 130 a, § 131, § 184, § 184 a, § 184 b oder § 184 c 

des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte haben, 
2. den Krieg verherrlichen, 
3. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden 

ausgesetzt sind oder waren, in einer die Menschenwürde verletzenden Weise 
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darstellen und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass ein über-
wiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Berichterstattung 
vorliegt, 

3 a. besonders realistische, grausame und reißerische Darstellungen selbstzweck-
hafter Gewalt beinhalten, die das Geschehen beherrschen, 

4. Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung 
darstellen oder 

5. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit schwer zu gefährden. 

(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer 
Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, Trägermedien, die mit 
einem Trägermedium, dessen Aufnahme in die Liste bekannt gemacht ist, ganz 
oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind. 

(4) Die Liste der jugendgefährdenden Medien darf nicht zum Zweck der ge-
schäftlichen Werbung abgedruckt oder veröffentlicht werden. 

(5) Bei geschäftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein 
Verfahren zur Aufnahme des Trägermediums oder eines inhaltsgleichen Teleme-
diums in die Liste anhängig ist oder gewesen ist. 

(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe 
an den Handel die Händler auf die Vertriebsbeschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 
bis 6 hinzuweisen. 

 
 

Unterabschnitt 2. Telemedien 
 

§ 16. Sonderregelung für Telemedien 
 
Regelungen zu Telemedien, die in die Liste jugendgefährdender Medien nach 

§ 18 aufgenommen sind, bleiben Landesrecht vorbehalten. 
 
 

Abschnitt 4. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
 

§ 17. Name und Zuständigkeit 
 
(1) 1Die Bundesprüfstelle wird vom Bund errichtet. 2Sie führt den Namen 

„Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“. 

(2) Über eine Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien und über 
Streichungen aus dieser Liste entscheidet die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien. 

 
 
§ 18. Liste jugendgefährdender Medien 

 
(1) 1Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 

oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
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meinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien in eine Liste jugendgefährdender Medien aufzu-
nehmen. 2Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttä-
tigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in denen 

1. Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detail-
liert dargestellt werden oder 

2. Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen 
Gerechtigkeit nahe gelegt wird. 

(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen. 
1. In Teil A (Öffentliche Liste der Trägermedien) sind alle Trägermedien aufzu-

nehmen, soweit sie nicht den Teilen B, C oder D zuzuordnen sind; 
2. in Teil B (Öffentliche Liste der Trägermedien mit absolutem Verbreitungsver-

bot) sind, soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind, Trägermedien aufzuneh-
men, die nach Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien einen in § 86, § 130, § 130 a, § 131, § 184 a, § 184 b oder § 184 c des 
Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben; 

3. in Teil C (Nichtöffentliche Liste der Medien) sind diejenigen Trägermedien 
aufzunehmen, die nur deshalb nicht in Teil A aufzunehmen sind, weil bei ihnen 
von einer Bekanntmachung der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 
abzusehen ist, sowie alle Telemedien, soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind; 

4. in Teil D (Nichtöffentliche Liste der Medien mit absolutem Verbreitungsver-
bot) sind diejenigen Trägermedien, die nur deshalb nicht in Teil B aufzuneh-
men sind, weil bei ihnen von einer Bekanntmachung der Aufnahme in die Lis-
te gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie diejenigen Telemedien 
aufzunehmen, die nach Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien einen in § 86, § 130, § 130 a, § 131, § 184 a, § 184 b oder 
§ 184 c des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben. 

(3) Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden 
1. allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder weltanschaulichen 

Inhalts, 
2. wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient, 
3. wenn es im öffentlichen Interesse liegt, es sei denn, dass die Art der Darstel-

lung zu beanstanden ist. 

(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann davon abgesehen werden, ein Me-
dium in die Liste aufzunehmen. 

(5) Medien sind in die Liste aufzunehmen, wenn ein Gericht in einer rechts-
kräftigen Entscheidung festgestellt hat, dass das Medium einen der in § 86, 
§ 130, § 130 a, § 131, § 184, § 184 a, § 184 b oder § 184 c des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Inhalte hat. 

(6) Telemedien sind in die Liste aufzunehmen, wenn die zentrale Aufsichtsstelle 
der Länder für den Jugendmedienschutz die Aufnahme in die Liste beantragt hat; 
es sei denn, der Antrag ist offensichtlich unbegründet oder im Hinblick auf die 
Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien unvertretbar. 

(7) 1Medien sind aus der Liste zu streichen, wenn die Voraussetzungen für 
eine Aufnahme nicht mehr vorliegen. 2Nach Ablauf von 25 Jahren verliert eine 
Aufnahme in die Liste ihre Wirkung. 
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